
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/3/25 94/02/0072
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1994

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §46 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):94/02/0073

Rechtssatz

Das Rechtsinstitut der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dient nicht der Bekämpfung einer behaupteten

unrichtigen Anwendung des Gesetzes (Hinweis E 23.1.1974, 829/73).
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